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Staatliche Beihilfen: Kommission leitet eingehende 
Untersuchungen im französischen, deutschen und 
schwedischen Luftverkehrssektor ein  
Brüssel, den 25. Januar 1012 – Die Europäische Kommission wird untersuchen, ob 
die zwischen Behörden und den Flughäfen Niederrhein-Weeze, Altenburg-Nobitz  
(beide in Deutschland), Pau (Frankreich) und Västerås (Schweden) getroffenen 
Finanzierungsvereinbarungen sowie die zwischen diesen Flughäfen und einigen sie 
anfliegenden Luftfahrtgesellschaften geschlossenen Preisnachlass- und 
Marketingvereinbarungen den EU-Beihilfevorschriften entsprechen. Die Einleitung 
einer eingehenden Untersuchung gibt Dritten die Möglichkeit, zu den betreffenden 
Maßnahmen Stellung zu nehmen. Das Verfahren wird ergebnisoffen geführt.  

Die Kommission hat in drei verschiedenen Fällen eingehende Untersuchungen 
eingeleitet und die vierte, im November 2007 eingeleitete Untersuchung auf die 
Verträge im Zusammenhang mit dem Flughafen Pau (siehe IP/07/1794) 
ausgeweitet.  

Investitionen öffentlicher Stellen in Wirtschaftsunternehmen stehen mit den EU-
Beihilfevorschriften im Einklang, wenn sie zu Bedingungen durchgeführt werden, 
die für einen marktwirtschaftlich handelnden Kapitalgeber annehmbar wären. Im 
Luftverkehrssektor können Beihilfen für Infrastrukturinvestitionen grundsätzlich als 
mit den Leitlinien für staatliche Beihilfen im Luftverkehrssektor vereinbar angesehen 
werden, wenn sie notwendig und angemessen sind, eine dem Gemeinwohl 
dienende Zielsetzung verfolgen, den Handel im Binnenmarkt nicht ungebührlich 
beeinträchtigen und wenn der diskriminierungsfreie Zugang für alle Nutzer 
gewährleistet ist. Bei Betriebsbeihilfen hingegen sind Verzerrungen des 
Wettbewerbs zwischen den Flughäfen weitaus wahrscheinlicher; sie sind daher 
grundsätzlich mit dem Binnenmarkt unvereinbar. 

Auf Grundlage der ihr vorliegenden Informationen kann die Kommission nicht 
ausschließen, dass die Maßnahmen zugunsten dieser vier Flughäfen und der sie 
nutzenden Luftfahrtgesellschaften staatliche Beihilfen beinhalten, die ihnen einen 
unfairen Wettbewerbsvorteil gegenüber ihren Konkurrenten verschaffen und daher 
mit dem Binnenmarkt unvereinbar sind. 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/07/1794&format=HTML&aged=1&language=DE&guiLanguage=en


2 

Flughafen Niederrhein-Weeze 
Niederrhein-Weeze ist ein Regionalflughafen in Nordrhein-Westfalen in der Nähe 
von Duisburg. Es steht zu vermuten, dass er in den letzten zehn Jahren  
verschiedene Darlehen und Zuschüsse zu nicht marktüblichen Bedingungen 
erhalten hat. Er befindet sich zudem in finanziellen Schwierigkeiten, und der 
Flugbetrieb scheint auf öffentliche Unterstützung angewiesen zu sein. Die 
Kommission hat daher Zweifel daran, dass die Behörden den Grundsatz des 
marktwirtschaftlich handelnden Kapitalgebers befolgt haben und dass der 
Flughafen unter Marktbedingungen betriebsfähig wäre. 

Flughafen Altenburg-Nobitz 
Altenburg-Nobitz ist ein Regionalflughafen in Thüringen. Er hat im Zeitraum 2000 
bis 2009 zum Ausgleich von Verlusten mehrere Kapitaleinlagen von Seiten seiner 
Anteilseigner erhalten. Die Kommission hat daher Zweifel daran, dass der 
Grundsatz des marktwirtschaftlich handelnden Kapitalgebers befolgt wurde. 
Darüber hinaus hat die Kommission Bedenken, dass zwischen dem Flughafen und 
der Billigfluggesellschaft Ryanair vertraglich vereinbarte Preisnachlässe und 
Marketingvereinbarungen dieser Luftfahrtgesellschaft unrechtmäßige wirtschaftliche 
Vorteile gegenüber ihren Wettbewerbern verschaffen könnten.  

Flughafen Västerås 
Västerås ist ein rund 100 km von Stockholm entfernt liegender Regionalflughafen. 
Er hat mutmaßlich seit 2001 zum Ausgleich von Verlusten Betriebsbeihilfen sowie 
Einlagen von Anteilseignern erhalten. Zudem hat die Kommission Bedenken, dass 
die Marketing- und die Flughafengebührenvereinbarungen mit Ryanair dieser 
Luftfahrtgesellschaft unrechtmäßige wirtschaftliche Vorteile gegenüber ihren 
Wettbewerbern verschaffen könnten.  

Pau 
Pau ist ein Regionalflughafen im französischen Departement Pyrénées-Atlantiques 
(Aquitaine). 2007 hat die Kommission eine eingehende Untersuchung von 
Verträgen über die Inanspruchnahme der Flughafeninfrastruktur am Flughafen Pau 
und über  Marketing-Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Werbung für den 
Standort eingeleitet (siehe IP/07/1794). Die Kommission hat jetzt ihre Untersuchung 
ausgeweitet und befasst sich nunmehr mit allen Verträgen, die zwischen 2003 und 
2011 von diesem Flughafen mit Luftfahrtgesellschaften geschlossen wurden, sowie 
mit mehreren Infrastrukturbeihilfen und sonstigen Maßnahmen der öffentlichen 
Hand zugunsten dieses Flughafens in dem genannten Zeitraum.  

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/07/1794&format=HTML&aged=1&language=EN&guiLanguage=en
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Hintergrund 
Die Kommission beabsichtigt, 2012 auf der Grundlage einer öffentlichen Anhörung 
neue Leitlinien für den Luftverkehrssektor und die Finanzierung von 
Flughafeninfrastrukturen anzunehmen. 

Ebenfalls heute hat die Kommission eine eingehende Prüfung der 
Umstrukturierungsbeihilfe für Air Malta (vgl. IP/12/42) eingeleitet. Ferner hat die 
Kommission am 9. Januar 2012 Ungarn aufgefordert, die wettbewerbswidrige 
Beihilfe von ihrer staatlichen Luftverkehrsgesellschaft Malév zurückzufordern (vgl. 
IP/12/7). 

Die nichtvertraulichen Fassungen der Beschlüsse werden im Amtsblatt der 
Europäischen Union veröffentlicht und im Beihilfenregister der GD Wettbewerb 
unter den Aktenzeichen SA.19880 und SA.32576 (Niederrhein-Weeze), SA.26500 
(Altenburg-Nobitz), SA.22614 (Pau) und SA.18857 (Västerås) Generaldirektion 
Wettbewerb zugänglich gemacht, sobald alle Fragen im Zusammenhang mit dem 
Schutz vertraulicher Daten geklärt sind. Über neu im Internet und im Amtsblatt 
veröffentlichte Beihilfeentscheidungen informiert der elektronische Newsletter State 
Aid Weekly e-News. 
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